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Friedhofssatzung der  
Stadt Vetschau/Spreewald

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
vom 18.12.2007 (GVBl.I/07 Nr. 19 S. 286) zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl.I/08 Nr. 12, 
S.202, 207), Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das 
Land Brandenburg vom 07.07.2009 (GVBl.I/09, Nr. 12, S. 262), Ver-
waltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.2003 (BGBl.I S. 102) zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 
1 des Gesetzes vom 14.08.2009 (BgBl.I S. 2827) in Verbindung mit 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg vom 
07.07.2009 (GVBl. I/09, Nr. 12, S. 262), sowie § 34 des Gesetzes über 
das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg 
vom 07.11.2001 (GVBl.I/01 S. 226) zuletzt geändert durch Artikel 31 
des Gesetzes vom 17.12.2003 (GVBl.I/03, Nr. 16, S. 298, 310) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald in ihrer 
Sitzung am 08.09.2011 folgende Satzung beschlossen:
I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck
§ 3 Bestattungsgebiete
§ 4 Schließung und Aufhebung
II. Ordnungsvorschriften
§ 5 Öffnungszeiten
§ 6 Verhalten auf den Friedhöfen
§ 7 Ausführung gewerblicher Arbeiten
III. Bestattungsvorschriften
§ 8 Allgemeines
§ 9 Grabherstellung
§ 10 Särge und Urnen
§ 11 Ruhezeit
§ 12 Ausgrabung und Umbettung
IV. Grabstätten und Nutzungsrecht
§ 13 Allgemeines
§ 14 Reihengrabstätten für Erdbestattungen
§ 15 Wahlgrabstätten für Erdbestattungen
§ 16 Urnengrabstätten
§ 17 Urnengemeinschaft
§ 18 Ehrengrabstätten
§ 19 Nutzungsberechtigte
§ 20 Ablauf und Beendigung des Nutzungsrechtes
V. Grabmale und bauliche Anlagen
§ 21 Allgemeine Gestaltungsvorschriften
§ 22 Besondere Gestaltungsvorschriften
§ 23 Zustimmungserfordernis
§ 24 Fundamentierung und Befestigung
§ 25 Unterhaltung
VI. Herrichtung, Pflege und Beräumung der Grabstätten
§ 26 Allgemeines
§ 27 Herrichtung und Bepflanzung
§ 28 Vernachlässigung
§ 29 Beräumung
VII. Friedhofshallen und Trauerfeier
§ 30 Friedhofshallen
§ 31 Leichenhalle und Schauraum
§ 32 Trauerfeier
VIII. Gebühren und Schlussvorschriften
§ 33 Gebührenpflicht
§ 34 Alte Rechte
§ 35 Haftung
§ 36 Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner

§ 37 Genehmigungsfiktion
§ 38 Ordnungswidrigkeiten
§ 39 In-Kraft-Treten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1  
Geltungsbereich

Die Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Stadt Vetschau/
Spreewald mit seinen Orts- und Gemeindeteilen gelegenen und von 
ihr verwalteten kommunalen Friedhöfe und Friedhofseinrichtungen:
-	 Vetschauer Hauptfriedhof
-	 die Friedhöfe Göritz, Koßwig, Laasow, Briesen, Tornitz, Wüsten-

hain, Missen, Jehschen, Raddusch, Repten, Stradow und Suschow 

§ 2  
Friedhofszweck

(1) Die Friedhöfe und Friedhofseinrichtungen werden gemeinsam als 
nicht rechtsfähige öffentliche Anstalt der Stadt Vetschau/Spreewald 
betrieben.
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen, die bei ih-
rem Ableben Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Vetschau/
Spreewald einschließlich seiner Orts- und Gemeindeteile waren oder 
ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. 
Die Bestattung anderer Personen darf nur erfolgen, wenn die Fried-
hofsverwaltung ihre Zustimmung nach pflichtgemäßen Ermessen bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt. 

§ 3  
Bestattungsgebiete

(1) Der Vetschauer Hauptfriedhof dient der Bestattung aller Personen, 
die bei ihrem Ableben den letzten Hauptwohnsitz in der Stadt Vet-
schau/Spreewald hatten.
(2) Personen, die bei Ihrem Ableben den letzten Hauptwohnsitz in 
einem Orts- oder Gemeindeteil der Stadt Vetschau/Spreewald hatten, 
sind auf dem Friedhof des dem letzten Hauptwohnsitz entsprechen-
den Orts- oder Gemeindeteiles zu bestatten. 
(3) Sofern Personen bei Ihrem Ableben ein Recht auf Bestattung in ei-
ner bestimmten Grabstätte auf einem bestimmten Friedhof der Stadt 
Vetschau/Spreewald besaßen, können sie abweichend von Absatz 1 
bis 2 auch dort bestattet werden.
(4) Über Ausnahmen in begründeten Fällen entscheidet die Fried-
hofsverwaltung.

§ 4  
Schließung und Aufhebung

(1) Ein Friedhof kann ganz oder teilweise von der Stadt Vetschau/Spree-
wald für weitere Bestattungen gesperrt werden (Schließung). Dies gilt 
auch für einzelne Bestattungs- und Grabstättenarten. Als Ersatz für 
Nutzungsrechte, die bis zum Zeitpunkt der Schließung nicht vollständig 
ausgeübt worden sind, werden auf schriftlichen Antrag des jeweiligen 
Nutzungsberechtigten Nutzungsrechte auf einem anderen Friedhofsteil 
bzw. Friedhof der Stadt Vetschau/Spreewald eingeräumt oder eine Rück-
zahlung der auf die restliche Laufzeit entfallenden Entgelte geleistet. 
(2) Soll der Friedhof nach der Schließung ganz oder teilweise die 
Eigenschaft als Ruhestätte der Toten verlieren und einer anderen 
Nutzung zugeführt werden (Aufhebung), so ist der Ablauf der Min-
destruhezeit nach der letzten Bestattung einzuhalten. Die Aufhebung 
bedarf der Genehmigung des Landrates. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 kann ein Friedhof ganz oder teilweise 
vor Ablauf der Mindestruhezeit nach der letzten Bestattung aufge-
hoben werden, wenn zwingende Gründe des öffentlichen Interesses 
es erfordern. Den Nutzungsberechtigten sind in diesem Fall für die 
restliche Dauer der Nutzungsrechte entsprechende Rechte auf einem 
anderen Friedhof oder Friedhofsteil einzuräumen. Die Verstorbenen 
sind in diesem Fall in die neuen Grabstätten umzubetten. Durch die 
Umbettung, das Umsetzen der Grabmale und das Herrichten der 
neuen Grabstätten dürfen dem Nutzungsberechtigten keine Kosten 
entstehen. 
(4) Schließung und Aufhebung von Friedhöfen oder Friedhofsteilen 
werden öffentlich bekannt gemacht. 

II. Ordnungsvorschriften

§ 5  
Öffnungszeiten

(1) Das Betreten der Friedhöfe ist nur während der Öffnungszeiten 
gestattet. 
(2) Die Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald sind innerhalb der 
nachfolgenden Zeiten, jedoch maximal bis Einbruch der Dunkelheit, 
für Besucher geöffnet:
April - September	 7.00 - 21.00 Uhr 
Oktober - März	 8.00 - 16.00 Uhr
(3) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Be-
treten der Friedhöfe oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend un-
tersagen. Hierauf wird durch ein Hinweisschild am Friedhofseingang 
hingewiesen.
(4) Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammen-
hängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung. Sie sind spätestens 10 Werktage vorher anzumelden.

§ 6  
Verhalten auf den Friedhöfen

(1) Jeder hat sich der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten 
und die Pietät zu wahren. Anordnungen des Friedhofspersonals sind 
zu befolgen.
(2) Kinder unter zehn Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung 
und unter der Verantwortung Erwachsener betreten. Sie sind ständig 
zu beaufsichtigen. 
(3) Es ist verboten:
-	 die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren oder auf dem Fried-

hofsgelände zu parken, ausgenommen hiervon sind Kinderwagen, 
Krankenfahrstühle, Transportkarren sowie Fahrzeuge der Friedhofs-
verwaltung und der zugelassenen Gewerbetreibenden sowie Fahr-
zeuge mit schriftlicher Sondergenehmigung der Friedhofsverwaltung 

-	 auf dem Friedhofsgelände Fahrrad zu fahren
-	 öffentliche Versammlungen und Aufzüge aller Art durchzuführen
-	 Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder dies-

bezüglich zu werben sowie das Verteilen von Druckschriften oder 
die Durchführung von Sammlungen

-	 an Sonn- und Feiertagen oder in Nähe einer Bestattung/Gedenk-
feier störende Arbeiten auszuführen

-	 aus anderen als persönlichen Gründen, insbesondere gewerbsmä-
ßig zu fotografieren

-	 die Friedhöfe, deren Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu 
verunreinigen oder zu beschädigen; Einfriedungen, Hecken und 
Pflanzungen zu übersteigen oder zu durchbrechen und Rasenflä-
chen zu betreten oder zu befahren

-	 Bodenmassen für die Anlage/Unterhaltung von Grabstätten dem 
Friedhofsgelände oder dort gelagerten Vorräten zu entnehmen

-	 Friedhofsabfälle jeglicher Art außerhalb der dafür bestimmten 
Stellen abzulagern

-	 zu spielen und zu lärmen
-	 Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde
(4) Für Personen mit Schwerbehindertenausweis kann auf schriftli-
chen Antrag eine Sondergenehmigung durch Ausstellung einer Be-
rechtigungskarte zum Befahren des Vetschauer Hauptfriedhofes mit 
dem PKW erteilt werden. Der bei der Friedhofsverwaltung zu stellen-
de Antrag muss eine Kopie des gültigen Schwerbehindertenausweises 
(Vor- und Rückseite) sowie Angaben zum genutzten Fahrzeug (incl. 
Kennzeichen) und zur Grabstätte die erreicht werden soll enthalten.
Durch die Friedhofsverwaltung werden die Zeiten für die mögliche 
Befahrung des Friedhofes (montags bis freitags) festgelegt.

§ 7  
Ausführung gewerblicher Arbeiten

(1) Dienstleistungserbringer, die mit der Gestaltung und Instandhal-
tung von Grabstätten befasst sind, bedürfen für die entsprechenden 
Tätigkeiten auf den Friedhöfen der Genehmigung durch die Friedhofs-
verwaltung.
(2) Auf ihren schriftlichen Antrag hin werden nur solche Dienstleis-
tungserbringer zugelassen, die in fachlicher, betrieblicher und persön-
licher Hinsicht zuverlässig sind. Die Zulassung erfolgt durch Ausstel-
lung einer Berechtigungskarte, diese ist ständig mitzuführen und dem 
Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuweisen. 
(3) Die Dienstleistungserbringer und ihre Bediensteten haben diese 
Satzung und die dazu ergangenen Regelungen sowie vom Friedhofs-
personal erteilte Anordnungen zu beachten. Die Dienstleistungs-
erbringer haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen verursachen.
(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur an Werkta-
gen ausgeführt werden. Jeweils zwei Stunden vor Ende der Öffnungs-
zeiten des Friedhofes, an Samstagen bis 15.00 Uhr, sind die Arbeiten 
abzuschließen. Ausnahmen hierzu können auf schriftlichen Antrag 
an sechs Werktagen vor Ostersonntag, Pfingstsonntag, Allerheiligen 
und Totensonntag von der Friedhofsverwaltung zugelassen werden. 
Alle Arbeiten sind unter Wahrung der Ruhe der Friedhöfe durchzu-
führen. In der Nähe der Friedhofshalle und von Bestattungen sind die 
Arbeiten für die Dauer der Trauerfeier bzw. Bestattung einzustellen. 
(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien 
dürfen auf den Friedhöfen nicht gelagert und nicht gereinigt werden.
(6) Die Genehmigung kann durch schriftlichen Bescheid auf Zeit oder 
auf Dauer entzogen werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 
2 nicht mehr vorliegen oder der Dienstleistungserbringer trotz schrift-
licher Mahnung gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstößt. 
Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich.

III. Bestattungsvorschriften

§ 8  
Allgemeines

(1) Bestattungen auf den Friedhöfen der Stadt Vetschau/Spreewald und 
die Nutzung der Friedhofseinrichtungen sind im Rahmen der Sprech-
zeiten bei der Friedhofsverwaltung durch den Bestattungspflichtigen 
oder dessen Beauftragten rechtzeitig schriftlich zu beantragen. 
(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den Hinter-
bliebenen oder deren Beauftragten Ort und Zeit der Bestattung fest. 
Bestattungen sind montags bis samstags in der Zeit von 9.00 Uhr 
[Beginn Trauerfeier] bis 15.30 Uhr [Auflegen der Trauerfloristik als 
Abschluss] möglich. An Sonn- und Feiertagen erfolgen keine Bestat-
tungen. 
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(3) Jede Leiche muss eingesargt sein und die Erdbestattung oder Ein-
äscherung ist innerhalb von zehn Tagen nach Feststellung des Todes 
durchzuführen. Die untere Gesundheitsbehörde kann im Einzelfall 
die Frist verlängern. 
(4) Rechtzeitig, spätestens einen Arbeitstag vor dem Bestattungster-
min, sind bei Erdbestattungen die standesamtliche Bestattungsbeschei-
nigung und bei Feuerbestattungen die Einäscherungsbescheinigung 
des Krematoriums vorzulegen. Wird eine Bestattung in einer bereits 
vorhandenen Grabstätte beantragt, ist außerdem das Nutzungsrecht 
oder das schriftliche Einverständnis des Nutzungsberechtigten nachzu-
weisen, im Bestattungsfall des Nutzungsberechtigten muss die Nach-
folge im Nutzungsrecht geklärt sein. Ohne Vorliegen dieser Bescheini-
gungen bzw. Nachweise darf die Bestattung nicht erfolgen. 
(5) Bei Urnen, die nicht binnen eines Monats nach der Einäscherung 
beigesetzt sind ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, auf Kosten des 
Bestattungspflichtigen, die Urne in der Urnengemeinschaft auf dem 
städtischen Hauptfriedhof beizusetzen.

§ 9  
Grabherstellung

(1) Das Ausheben und Verfüllen der Gräber, einschließlich notwen-
diger Vorarbeiten, ist Aufgabe der Friedhofsverwaltung. Nach beson-
deren Vereinbarungen kann das Bestattungsunternehmen die Grab-
herstellung übernehmen. Das Tragen und Versenken des Sarges bzw. 
der Urne, das Schließen des Grabes und Auflegen der Trauerfloristik 
sind durch das vom Antragsteller mit der Bestattung beauftragte Be-
stattungsunternehmen zu realisieren.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche 
(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis 
zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. Die Gräber für Erdbe-
stattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd-
wände getrennt sein.
(3) Soll die Bestattung in einer bereits vorhandenen Grabstätte er-
folgen, ist der Antragsteller der Bestattung verpflichtet rechtzeitig 
vor Beginn der Grabherstellung selbst und auf eigene Kosten dafür 
sorgen dass 
-	 vorhandene Bepflanzung sowie Grabfassungen bzw. Grabstät-

teneinrichtungen u. ä., die das Ausheben des Grabes behindern, 
-	 bei Erdbestattungen außerdem das vorhandene Grabmal, um eine 

Gefährdung des beim Grabaushub beschäftigten Personals zu 
vermeiden,

vorübergehend entfernt und bei Bedarf eingelagert werden. Kommt 
der Antragsteller der Bestattung dieser Pflicht nicht oder nur teilweise 
nach und müssen die benannten Bestandteile der Grabstätte durch 
die Friedhofsverwaltung entfernt werden, so ist er verpflichtet die 
hierdurch entstehenden Kosten zu erstatten.
(4) Nutzungsberechtigte der Nachbargrabstätten haben vorüberge-
hende Veränderungen auf ihren Grabstätten, die zwecks Grabherstel-
lung notwendig sind, zu dulden. 

§ 10  
Särge und Urnen

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht 
aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, insbesondere die 
Verwendung von Metallsärgen sowie von Holzsärgen mit Metallein-
satz ist untersagt.
(2) Die Särge dürfen höchstens 2.05 m lang, 0.65 m hoch und im 
Mittelmaß 0.65 m breit sein.
(3) Urnen einschließlich Schmuckurnen dürfen höchstens 30 cm 
hoch und im Durchmesser 25 cm breit sein.

(4) Sind in Ausnahmefällen größere Särge oder Urnen erforderlich, ist 
dies der Friedhofsverwaltung rechtzeitig bei Anmeldung der Bestat-
tung mitzuteilen.

§ 11  
Ruhezeit

(1) Die Ruhezeit bei Erdbestattungen beträgt für Verstorbene bis Voll-
endung des 5. Lebensjahres 20 Jahre und für Verstorbene ab Vollen-
dung des 5. Lebensjahres 25 Jahre.
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 12  
Ausgrabung und Umbettung

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen und Urnen darf 
die Friedhofsverwaltung vor Ablauf der Ruhezeit nur zulassen, wenn 
ein wichtiger Grund eine Störung der Totenruhe rechtfertigt. Die Er-
teilung der Genehmigung kann nur auf schriftlichen hinreichend be-
gründeten Antrag des Nutzungsberechtigten der Grabstätte erfolgen. 
Dem Antrag ist der Nachweis beizufügen, dass eine andere Grab-
stätte zur Verfügung steht. Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, je 
nach Lage des Einzelfalles, die Erteilung der Genehmigung von der 
Vorlage schriftlicher Einverständniserklärungen weiterer Personen ab-
hängig zu machen. 
(3) Die Ausgrabung aus Gemeinschaftsanlagen oder Sammelgräbern 
ist unzulässig. 
(4) Die Friedhofsverwaltung bestimmt den Zeitpunkt der Ausgrabung/
Umbettung. Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen müssen 
durch einen vom Antragsteller beauftragten Bestatter ausgeführt wer-
den und bedürfen der Zustimmung der unteren Gesundheitsbehörde. 
Umbettungen von Leichen im Zeitraum von zwei Wochen bis zu 6 
Monaten nach der Bestattung sind unzulässig, sofern die Ausgra-
bung oder Umbettung nicht richterlich angeordnet ist. Ausgrabungen 
und Umbettungen von Urnen werden ausschließlich durch die Fried-
hofsverwaltung ausgeführt. 
(5) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Ausgrabung oder Um-
bettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
(6) Die Kosten der Ausgrabung/Umbettung und der Ersatz von Schä-
den, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen dadurch entste-
hen, hat der Antragsteller zu tragen.

IV. Grabstätten und Nutzungsrecht

§ 13  
Allgemeines

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt Vetschau/Spreewald 
und werden nur bei Eintritt eines Sterbefalls abgegeben. An ihnen 
können nur Rechte nach dieser Satzung erworben werden. 
(2) Durch die Friedhofsverwaltung erfolgt die Vergabe der Grabstät-
ten, sie ist befugt Entscheidungen über die Anlage, Gestaltung, Be-
legung und Wiederbelegung von Grabfeldern mit den verschiedenen 
Grabstättenarten als auch bezüglich der Wiederbelegung aufgelöster 
Grabstätten zu treffen.
(3) Es besteht kein Anspruch an einer der Lage nach bestimmten 
Grabstätte, auf Unveränderlichkeit der Umgebung oder dass die Um-
gebung in einer bestimmten Art und Weise gestaltet wird. Grabstät-
ten grenzen in der Reihe direkt aneinander, es besteht kein Anspruch 
auf Abstandsflächen. 
(4) Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte beginnt mit erstmaliger 
Inanspruchnahme der Grabstätte durch eine Bestattung. Als Nach-
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weis des Nutzungsrechtes dient der von der Friedhofsverwaltung 
ausgestellte Bescheid. Der Inhaber des Bescheides im Original gilt der 
Friedhofsverwaltung gegenüber als Verfügungsberechtigter.
(5) Die Grabstätten werden unterschieden in:
-	 Reihengrabstätten für Erdbestattungen
-	 Wahlgrabstätten für Erdbestattungen
-	 Rasenwahlgrabstätten für Erdbestattungen
-	 Urnenreihengrabstätten
-	 Urnenwahlgrabstätten
-	 Urnengemeinschaftsgrabstätten
-	 Ehrengrabstätten
(6) Die Größe der einzelnen Grabstättenarten ist nachfolgend näher 
bestimmt. Die eigenmächtige Veränderung der Grabstättengröße 
durch den Nutzungsberechtigten oder Dritte ist untersagt. Die Fried-
hofsverwaltung ist jedoch berechtigt, aufgrund der örtlichen Verhält-
nisse in Einzelfällen veränderte Maße der zur Nutzung überlassenen 
Grabstättenfläche festzulegen.

§ 14  
Reihengrabstätten für Erdbestattungen

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der 
Reihe nach belegt werden. Die Nutzungszeit entspricht der Dauer der 
Ruhezeit des zu Bestattenden. Es besteht kein Anspruch auf Wieder-
erwerb des Nutzungsrechtes.
(2) In jeder Reihengrabstätte für Erdbestattungen darf nur eine Leiche 
beigesetzt werden, 
Überbeerdigungen sind ausgeschlossen. 
(3) Reihengrabstätten werden vergeben als:
a)	 Reihengrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebens-

jahr 
-	 auf dem Vetschauer Hauptfriedhof mit einer Grabstättengröße 

von 1,60 m x 0,80 m, 
-	 auf den Friedhöfen der Orts- und Gemeindeteile mit einer Grab-

stättengröße von 1,60 m x 0,80 m,
b)	 Reihengrabstätte für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebens-

jahr auf allen Friedhöfen mit einer Grabstättengröße von 2,60m x 
1,30 m.

§ 15  
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) ver-
liehen wird. Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf nur für volle Jahre 
und für die gesamte Grabstätte wieder erworben werden. 
(2) Wahlgrabstätten werden auf allen Friedhöfen vergeben als 
- 	 einstellige Wahlgrabstätte mit einer Grabstättengröße von 2,60 m 

x 1,30 m,
- 	 zweistellige Wahlgrabstätte mit einer Grabstättengröße von 2,60 

m x 2,60 m,
(3) Wahlgrabstätten werden zusätzlich auf dem Friedhof Vetschau 
vergeben als 
-	 zweistellige Historische Wahlgrabstätte (mit Zierzaun) mit einer 

Grabstättengröße von 3,80 m x 2,60 m,
-	 einstellige Rasenwahlgrabstätten (Erdbestattungen) mit einer 

Grabstättengröße von 2,60 m x 1,30 m. 
(4) Je Grabstelle darf nur eine Erdbestattung erfolgen, Überbeerdigun-
gen sind ausgeschlossen. 
(5) In Wahlgrabstätten, die bereits ganz oder teilweise durch Erdbe-
stattungen belegt sind, kann auf Antrag und mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung zusätzlich 1 Urnenbestattung pro Grab erfolgen.
Auf Rasenwahlgrabstätten kann auf Antrag eine Urnenbestattung 

vorgenommen werden. Rasenwahlgrabstätten können nur mit 1 Erd-
bestattung oder 1 Urnenbeisetzung belegt werden. 
(6) In den letzten 25 Jahren der Nutzungszeit darf eine Bestattung 
nur erfolgen, wenn die Ruhezeit des zu Bestattenden die Nutzungs-
zeit nicht übersteigt oder das Nutzungsrecht mindestens für die Dau-
er der Ruhezeit für die gesamte Wahlgrabstätte hinzu erworben wird.

§ 16  
Urnengrabstätten

(1) Urnen werden auf den städtischen Friedhöfen nur in der Erde 
beigesetzt. Die Aushändigung der Urne an Bestattungspflichtige oder 
Angehörige des eingeäscherten Verstorbenen ist grundsätzlich aus-
geschlossen.
(2) Urnengrabstätten werden auf allen Friedhöfen vergeben als: 
a) Urnenreihengrabstätten (zur Beisetzung einer Urne), Nutzungs-
zeit 20 Jahre
b) Zweistellige und vierstellige Urnenwahlgrabstätten, Nutzungszeit 
25 Jahre
- 	 auf dem Vetschauer Hauptfriedhof mit einer Grabstättengröße 

von 1,30 m x 1,30 m,
- 	 auf den Friedhöfen der Orts- und Gemeindeteile (nur vierstellige) 

mit einer Grabstättengröße von 1,30 m x 1,30 m.
(3) Bei Urnenreihengrabstätten entspricht die Nutzungszeit der Dau-
er der Ruhezeit des zu Bestattenden, das Nutzungsrecht an Urnen-
wahlgrabstätten wird für die Dauer von 25 Jahren verliehen. 
(4) In den letzten 20 Jahren der Nutzungszeit darf eine Bestattung 
nur erfolgen, wenn die Ruhezeit des zu Bestattenden die Nutzungs-
zeit nicht übersteigt oder das Nutzungsrecht mindestens für die Dau-
er der Ruhezeit für die gesamte Grabstätte hinzu erworben wird.

§ 17  
Urnengemeinschaft

(1) Die Urnengemeinschaft ist eine besondere Grabstättenanlage für 
Feuerbestattungen, in der eine Vielzahl von Urnen für die Dauer der 
Ruhezeit bestattet werden. Eine Anlage dieser Art wird ausschließlich 
auf dem Vetschauer Hauptfriedhof vorgehalten.
(2) In der Urnengemeinschaft werden keine Nutzungsrechte verge-
ben, daher wird die Anlage von der Friedhofsverwaltung unterhalten 
und gepflegt. Die Belegung erfolgt nach freier Entscheidung der Fried-
hofsverwaltung. 
(3) Es ist nicht gestattet die Lage einer Urne in irgendeiner Form direkt 
kenntlich zu machen. Die Rasenflächen der Urnengemeinschaftsan-
lage dürfen nur zu Bestattungszwecken betreten werden. Die Ablage 
von Blumen, Trauerfloristik und sonstigen Gedenkgaben ist nur auf 
der dafür vorgesehenen Fläche gestattet. 

§ 18  
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, Anlage und Unterhaltung von Ehrengrabstätten 
obliegen ausschließlich der Stadt Vetschau/Spreewald. Anderen ist 
eine eigenmächtige Änderung dieser Grabanlagen nicht gestattet. Das 
gleiche gilt für eine die Gesamtanlage störende Ausschmückung der 
Gräber.

§ 19  
Nutzungsberechtigte

(1) Der Antragsteller oder Auftraggeber für den Erwerb einer Grab-
stätte oder für Bestattungen in vorhandenen Grabstätten wird Nut-
zungsberechtigter der Grabstätte. 
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(2) Das Nutzungsrecht kann mit Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung jederzeit auf eine andere Einzelperson übertragen werden. 
(3) Schon beim Grabstättenerwerb soll der Nutzungsberechtigte 
seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nut-
zungsrecht durch Vertrag, der erst zum Zeitpunkt des Todes des 
Übertragenden wirksam wird, übertragen. Ist für Grabstätten keine 
solche Regelung oder kein Nutzungsberechtigter nach Absatz 1 vor-
handen, so geht im Falle des Ablebens des Nutzungsberechtigten 
das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehöri-
gen über:
a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kin-
der aus einer früheren Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder 
Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister
h) auf die nicht unter a) - g) fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis h) müssen die Angehöri-
gen eine Einigung darüber herbeiführen, auf wen das Nutzungsrecht 
übergehen soll. Wird eine Einigung nicht erzielt, geht das Nutzungs-
recht in den einzelnen Gruppen jeweils an die oder den Ältesten.
(4) Jeder Rechtsnachfolger ist verpflichtet, den Erwerb des Nutzungs-
rechtes unverzüglich der Friedhofsverwaltung anzuzeigen, auf sich 
umschreiben zu lassen sowie den ursprünglichen Bescheid im Origi-
nal an die Friedhofsverwaltung zurück zu geben. 
(5) Jeder Nutzungsberechtigte ist verpflichtet Anschriftenänderungen 
der Friedhofsverwaltung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 20  
Ablauf und Beendigung des Nutzungsrechtes

(1) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungs-
berechtigte schriftlich, falls er nicht bekannt oder ohne zusätzlichen 
Aufwand über das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist durch eine 
öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Vetschau/
Spreewald, hingewiesen. Stellt der Nutzungsberechtigte nicht inner-
halb der in dem Schreiben bzw. der Bekanntmachung genannten Frist 
einen schriftlichen Antrag auf Wiedererwerb für mindestens ein vol-
les Jahr, endet das Nutzungsrecht durch Zeitablauf. 
(2) Das Nutzungsrecht kann außerdem auf schriftlichen Antrag des 
Nutzungsberechtigten und mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
vor Ablauf beendet werden 
a) durch Verzicht auf vollständige Ausübung des Nutzungsrechtes. 
Der Verzicht ist frühestens nach Ende der längsten Ruhezeit der in 
der Grabstätte Bestatteten möglich. Es erfolgt keine Rückzahlung der 
bereits entrichteten Grabstättengebühr für den Verzichtszeitraum.
b) durch Rückgabe der vollständig frei gewordenen Grabstätte nach 
Umbettung. 

V. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 21  
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Alle baulichen Anlagen, einschließlich Fassungen, müssen der 
Würde des Ortes entsprechen und sich in das Grabfeld, die vorhan-
denen Fluchten und die Friedhofsanlage einfügen. Die Grabstätten-
grenzen sind entsprechend zu beachten. Es ist nicht gestattet für die 
Errichtung von baulichen Anlagen vorhandene Wegbegrenzungen zu 
entfernen oder zu versetzen. Höhenunterschiede innerhalb des Fried-

hofsgeländes sind beim Setzen der baulichen Anlagen entsprechend 
zu berücksichtigen z. B. durch angemessenes Höher-/ Tiefersetzen 
von Grabanlagen gegenüber Nachbargrabstätten.
(2) Auf jeder Grabstätte kann nur ein stehendes oder liegendes Grab-
mal in Form eines Grabsteines, einer -tafel, eines -kreuzes oder einer 
Grabplatte mit Inschrift errichtet werden. Zusätzliche Grabmale jeg-
licher Art sind nur in Ausnahmefällen gestattet. Liegende Grabmale 
dürfen nur ohne Fundament auf Grabstätten gelegt werden und dür-
fen auch flach angeschrägt sein.
(3) Für die Dauer von maximal einem Jahr nach der Bestattung dürfen 
naturlasierte Holzkreuze oder -tafeln mit einer Höhe von maximal 
1,20 m ab Erdoberfläche als provisorische Grabmale verwendet wer-
den.
(4) Die Errichtung von Grabfassungen ist den örtlichen Gegeben-
heiten und den umliegenden Grabstätten anzupassen. Die genauen 
Maße sind vor Ort durch den mit der Errichtung beauftragten Stein-
metz bzw. das beauftragte Unternehmen, bei Bedarf zusätzlich nach 
Rücksprache mit der Friedhofsverwaltung, zu ermitteln. Bei Errich-
tung von Fassungen als Grabstättenbegrenzung dürfen keine Teile 
dieser Fassung außerhalb der Grabstättenmaße liegen, insbesondere 
Trittstufen dürfen nur nach innen ragen.
(5) Die Errichtung von Zäunen, Mauern oder ähnlichen Anlagen um 
Grabstätten ist unzulässig. 

§ 22  
Besondere Gestaltungsvorschriften

(1) Bei Rasenwahlgrabstätten ist die Errichtung einer Grabstätten-
fassung nicht möglich. Wege zwischen den Grabreihen sind nicht 
befestigt (werden nur optisch angedeutet). 
(2) Grabmale auf Rasenwahlgrabstätten sind in einer Flucht mit den 
vorhandenen Grabmalen zu errichten. 

§ 23  
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung, der Austausch und jede Veränderung von Grab-
malen darf erst erfolgen, wenn die schriftliche Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung erteilt wurde. Die Zustimmung ist bereits vor Anferti-
gung bzw. Veränderung einzuholen. 
(2) Der Antrag ist unter Verwendung des bei der Friedhofsverwaltung 
erhältlichen Formulars rechtzeitig vom Nutzungsberechtigten über ei-
nen in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht geeigneten 
und zuverlässigen Dienstleistungserbringer bei der Friedhofsverwal-
tung zu stellen und muss mindestens folgende Angaben enthalten: 
- 	 zeichnerischer Grabmalentwurf oder Fotos mit Vorder- und Sei-

tenansicht im Maßstab 1:10 oder eingezeichneten Maßen,
- 	 Angaben zum Werkstoff/Material,
- 	 Größenangaben (Breite/Tiefe/Höhe) und Grabmalsart (stehend/

liegend)
- 	 Unterschriften des Antragstellers und des Auftragnehmers/Aus-

führenden
(3) Wird ein Grabmal abweichend vom genehmigten Antrag oder 
ohne die erforderliche schriftliche Zustimmung aufgestellt, kann es 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten durch die Friedhofsverwaltung 
entfernt werden. 
(4) Provisorische Grabmale nach § 21 Abs. 3 und Namenssteine nach 
§ 22 Abs. 3 dieser Satzung sowie die Ergänzung oder Erneuerung 
der Grabmalsinschrift bei bereits vorhandenen Grabmalen sind nicht 
zustimmungspflichtig.
(5) Die aufgestellten Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen 
dürfen nur mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung umgesetzt oder 
entfernt werden, solange das Nutzungsrecht noch nicht beendet ist.
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§ 24  
Fundamentierung und Befestigung

Das Errichten von Grabmalen, Grabfassungen und sonstigen bau-
lichen Anlagen auf den Friedhöfen der Stadt Vetschau/Spreewald darf 
nur durch einen in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht 
geeigneten und zuverlässigen Dienstleistungserbringer ausgeführt 
wer-den. Das mit der Errichtung eines Grabmales und sonstiger bau-
licher Anlagen einschließlich Teil- und Vollabdeckungen beauftragte 
Unternehmen ist verpflichtet, die TA Grabmal Ausgabe September 
2009 zu beachten und Grabmale und bauliche Anlagen entsprechend 
so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsi-
cher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstür-
zen oder sich senken können. 

§ 25  
Unterhaltung

(1) Grabmale und sonstige baulichen Anlagen sind dauernd in gutem 
und verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der 
jeweilige Nutzungsberechtigte, dieser ist für jeden Schaden der durch 
nicht verkehrssichere Grabmale und bauliche Anlagen entsteht, haft-
bar.
(2) Die Friedhofsverwaltung überprüft einmal jährlich nach der Frost-
periode, entsprechend den Vorschriften der Gartenbau-Berufsge-
nossenschaft, die Standsicherheit der Grabmale. Scheint die Stand-
sicherheit eines Grabmals, einer sonstigen baulichen Anlage oder 
von Teilen davon gefährdet, wird darauf durch einen Aufkleber an 
der Grabstätte hingewiesen. Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen und ist außerdem für jeden Scha-
den haftbar, der durch mangelnde Standsicherheit verursacht wird. 
Bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit kann die Friedhofsverwaltung 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen treffen 
(z. B. das Grabmal niederlegen, Absperrungen) ohne diesen vorab 
darüber zu informieren.
(3) Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforde-
rung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist be-
seitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten das Grabmal oder Teile davon zu entfernen. Die 
Friedhofsverwaltung ist verpflichtet diese Gegenstände einen Monat 
ab Entfernung aufzubewahren. Nach Ablauf des Monats ist die Fried-
hofsverwaltung berechtigt, die Gegenstände ersatzlos auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten zu entsorgen. Ist der Nutzungsberechtigte 
nicht bekannt oder nicht ohne weiteres über das Einwohnermeldeamt 
zu ermitteln genügt an Stelle der schriftlichen Aufforderung zur Besei-
tigung des ordnungswidrigen Zustandes eine öffentliche Bekanntma-
chung im Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald.

VI. Herrichtung, Pflege und Beräumung der Grabstätten

§ 26  
Allgemeines

(1) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich für den Nutzungsberechtig-
ten die Pflicht zur Anlage und dauernden Pflege/Instandsetzung der 
Grabstätte. Der Nutzungsberechtigte kann die Grabstätte selbst anle-
gen und pflegen oder damit einen Dritten beauftragen. Die Verpflich-
tung erlischt erst mit Beendigung des Nutzungsrechtes.
(2) Grabstätten müssen, soweit die Witterung dies nicht ausschließt, 
innerhalb von drei Monaten nach der Bestattung in einer dem Fried-
hof angemessenen und würdigen Weise gärtnerisch hergerichtet 
sein. Die Grabstättengestaltung ist der Umgebung anzupassen. Auf 
die Verwendung von Grabschmuck aller Art, der insgesamt oder in 

Teilen aus nicht verrottbaren Materialien besteht sollte ganz verzich-
tet werden.
(3) Durch die Gestaltung und Unterhaltung der Grabstätte entste-
hende Abfälle sind entsprechend der Kompostierfähigkeit zu trennen 
und in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern abzulegen. Verwelk-
ter Grabschmuck ist unverzüglich von Grabstätten zu entfernen.
(4) Für das Auffüllen und Herrichten der Grabstätten nach Erdsen-
kungen, einschließlich wiederholtes Ausrichten baulicher Anlagen 
bei Bedarf, ist der Nutzungsberechtigte auf eigene Kosten verant-
wortlich. Für das Auffüllen kann der Nutzungsberechtigte die Leis-
tungen der Friedhofsverwaltung gegen Zahlung der entsprechenden 
Gebühr in Anspruch nehmen.
(5) Die Bepflanzung der Grabstätte darf nicht auf andere Grabstätten 
ragen, die Wege zwischen den Grabstättenreihen, sonstige öffent-
liche Wege und Anlagen beeinträchtigen. 
(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der 
Friedhofsverwaltung.

§ 27  
Herrichtung und Bepflanzung

(1) Für das Abräumen von Trauerfloristik nach der Bestattung sowie 
bei Erdbestattungsgräbern das Abhügeln ca. 4 Wochen nach der Be-
stattung ist der Nutzungsberechtigte selbst verantwortlich.
(2) Das Pflanzen von Bäumen, baumartigen Sträuchern sowie sons-
tigen Laub- und Nadelgehölzen, welche eine Höhe von über einem 
Meter erreichen, ist grundsätzlich untersagt. 
Die Anpflanzung von Hecken ist nur auf ein- und mehrstelligen 
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen sowie vierstelligen Urnenwahl-
grabstätten gestattet. 
Dabei müssen die Hecken mit entsprechendem Abstand zur Nach-
bargrabstätte gepflanzt werden und dürfen während der Nutzungs-
zeit nicht über die Grenzen der Grabstättenfläche ragen sowie nur 
eine maximale Höhe von 1,50 Meter erreichen.
(3) Bei Rasenwahlgrabstätten ist keine Bepflanzung möglich. Es ist 
nicht gestattet auf der umgebenden Rasenfläche Pflanzungen oder 
Gestaltungen jeglicher Art vorzunehmen und Vasen, sonstige Pflanz-
gefäße oder Gegenstände zu platzieren. Es ist außerdem untersagt, 
den angrenzenden Rasen auf einer Breite von mehr als 4 cm zu ent-
fernen.
(4) Entspricht die Grabstättenbepflanzung und -gestaltung nicht den 
Vorschriften der Friedhofssatzung, ist der Nutzungsberechtigte auf 
eigene Kosten verpflichtet Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung 
der Bestimmungen zu gewährleisten. Kommt dieser, trotz schrift-
licher Aufforderung der Friedhofsverwaltung, seiner Pflicht nicht 
nach, kann die Friedhofsverwaltung die Entfernung der Bepflanzung 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten veranlassen. Eine Aufbewah-
rungspflicht oder Entschädigung für entfernte Bepflanzung ist in die-
sem Falle ausgeschlossen.

§ 28  
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder ge-
pflegt, hat der Nutzungsberechtigte nach schriftlicher Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in einer festzusetzenden an-
gemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist eine schriftliche Auffor-
derung nicht möglich, weil der Nutzungsberechtigte nicht bekannt 
oder nicht ohne zusätzlichen Aufwand über das Einwohnermeldeamt 
zu ermitteln ist, genügt als Aufforderung eine öffentliche Bekanntma-
chung im Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald und ein sechs-
wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. 
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(2) Wird die Aufforderung nicht befolgt, kann die Friedhofsverwal-
tung die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten nach ih-
rem Ermessen herrichten lassen. Ist eine zweite Aufforderung nach 
Absatz 1 innerhalb eines Jahres erforderlich und wird diese ebenfalls 
nicht befolgt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt das Nutzungs-
recht entschädigungslos zu entziehen. Im Entziehungsbescheid ist 
der Nutzungsberechtigte aufzufordern, die Grabstätte innerhalb von 
zwei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides, ge-
mäß den Satzungsbestimmungen zu beräumen und auf die Rechts-
folgen hinzuweisen, wenn er dieser Aufforderung nicht nachkommt. 

§ 29  
Beräumung

(1) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet auf eigene Kosten die 
Grabstätte innerhalb von zwei Monaten nach Beendigung oder Ent-
ziehung des Nutzungsrechtes zu beräumen. Die Beräumung bein-
haltet die vollständige Entfernung der Grabmale, sonstigen baulichen 
Anlagen und Bepflanzung.
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen (einschließlich der Fun-
damente) sind zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Es ist 
nicht gestattet die baulichen Anlagen auf dem Friedhofsgelände zu 
entsorgen oder zu lagern. Vollständig entfernte Grabstättenbepflan-
zung (einschließlich Wurzeln) kann in den Abfallbehältern auf dem 
Friedhof abgelegt werden. 
(3) Sind Grabmale, sonstige bauliche Anlagen und Grabstättenbe-
pflanzung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Beendigung oder 
Entzug des Nutzungsrechtes entfernt worden, fallen sie entschädi-
gungslos in die Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung. Diese ist 
dann berechtigt die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
entsprechend den Vorschriften dieser Satzung zu beräumen. Eine 
Aufbewahrungs- oder Entschädigungspflicht für entfernte Gegen-
stände und Bepflanzung besteht nicht. 
(4) Für die Beräumung kann der Nutzungsberechtigte die Leistungen 
der Friedhofsverwaltung gegen Zahlung der entsprechenden Gebühr 
in Anspruch nehmen.
VII. Friedhofshallen und Trauerfeier

§ 30  
Friedhofshallen

(1) Die Friedhofshalle auf dem Hauptfriedhof der Stadt Vetschau/
Spreewald besteht aus 
a) der Feierhalle zur Abhaltung von Trauer- und Gedenkfeiern,
b) dem Nebenraum (Wirtschaftsraum), 
c) der Leichenhalle (Kühlhalle mit 2 Kühlvitrinen).
(2) Die Friedhofshallen auf den Friedhöfen der Orts- und Gemeinde-
teile dienen ausschließlich der Abhaltung von Trauerfeiern.

§ 31  
Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle auf dem Vetschauer Hauptfriedhof dient der Auf-
nahme von Verstorbenen bis zur Bestattung und darf nur mit Erlaub-
nis der Friedhofsverwaltung betreten werden.
(2) Der Bestatter hat sichtbar am Sargdeckel eine Karte mit Angaben 
über die Person des Verstorbenen haltbar zu befestigen. Die Särge der 
an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen müs-
sen entsprechend gekennzeichnet sein.
(3) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken 
bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen nach Absprache 
zwischen Friedhofsverwaltung und Bestatter sehen. Eine Aufbahrung 
zur Abschiednahme am offenen Sarg ist ausschließlich in der Fried-

hofshalle auf dem Vetschauer Hauptfriedhof und in Hallen auf den 
Friedhöfen der Ortsteile montags bis samstags innerhalb der Zeit von 
8.30 Uhr bis 16 Uhr, in den Monaten April bis September bis 18 
Uhr, gestattet. Der Sarg ist spätestens dreißig Minuten vor Beginn der 
Trauerfeier endgültig zu schließen.

§ 32  
Trauerfeier

(1) Die Trauerfeier kann in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten 
oder direkt an der Grabstätte abgehalten werden und sollte in der 
Regel nicht länger als 45 Minuten dauern. Sind in Einzelfällen längere 
Trauerfeiern vorgesehen, ist dies der Friedhofsverwaltung bei Anmel-
dung der Bestattung mitzuteilen. 
(2) Die Benutzung der Räumlichkeiten zur Trauerfeier kann untersagt 
werden, wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen übertragba-
ren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der 
Leiche bestehen.
(3) Die Grunddekoration in Form von Standleuchtern und Pflanzen 
für Feierhalle und Urnenabschiedsraum auf dem Vetschauer Haupt-
friedhof wird von der Stadt Vetschau/Spreewald vorgehalten und darf 
nicht entfernt oder verändert werden. Die Aufstellung zusätzlicher 
Dekoration durch Dritte ist hier nur gestattet, wenn der Antragsteller 
der Bestattung dies auf eigene Kosten veranlasst. 
(4) Bei Trauerfeiern in Friedhofshallen der Orts- und Gemeindeteile 
sind vorhandene Ausstattungen zu nutzen. Das Entfernen oder der 
Austausch vorhandener Ausstattungen sowie die zusätzliche Auf-
stellung von Dekoration ist hier nur gestattet, wenn der Antragsteller 
der Bestattung dies auf eigene Kosten veranlasst.
(5) Durch Dritte aufgestellte Dekoration sowie Ausstattungen und 
Ausrüstungen sind unverzüglich nach Ende der Trauerfeier wieder 
vollständig zu entfernen.

VIII. Gebühren und Schlussvorschriften

§ 33  
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und deren Einrichtun-
gen sowie für alle damit im Zusammenhang stehenden Leistungen 
der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach Maßgabe der jeweils 
geltenden Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Vetschau/
Spreewald erhoben.

§ 34  
Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei In-Kraft-
Treten dieser Satzung bereits verfügt hat richten sich Ruhezeit, Nut-
zungszeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
(2) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen die aus mindestens 3 Grab-
stellen bestehen und bereits vor In-Kraft-Treten dieser Satzung vor-
handen waren, werden entsprechend der Grabstelenzahl als Einheit 
aus ein- und zweistelligen Wahlgrabstätten für Erdbestattungen im 
Sinne dieser Satzung behandelt. Wahlgrabstätten für Erdbestattun-
gen mit Zierzaun (historische Wahlgrabstelle) werden als zweistellige 
historische Wahlgrabstelle Zaunstelle behandelt. Bei Dreiergrabstel-
len mit Zierzaun berechnen sich die Gebühren gem. dem gültigen Ge-
bührentarif x Faktor 1,5 und bei Vierergrabstellen mit Zierzaun gem. 
dem gültigen Gebührentarif x Faktor 2.
(3) Vor In-Kraft-Treten dieser Satzung als Urnenwahlgrabstätte er-
worbene Nutzungsrechte werden in zweistellige Urnenwahlgrabstät-
ten umgewandelt 



Nr. 10/2011, Seite 9 Vetschau/Spreewald

- 	 wenn bereits 2 Urnen in dieser Grabstätte beigesetzt sind ab In-
Kraft-Treten dieser Satzung,

- 	 wenn zukünftig aufgrund des bestehenden Nutzungsrechtes eine 
zweite Urne in dieser Grabstätte bestattet 

 wird ab deren Bestattungstermin.

§ 35  
Haftung

(1) Die Stadt Vetschau/Spreewald haftet nicht für Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden, die durch nicht satzungsgemäße Benut-
zung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtungen, durch 
dritte Personen, durch Tiere, Naturereignisse oder sonstige höhere 
Gewalt verursacht werden. 
Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. 
Im Übrigen haftet die Stadt Vetschau/Spreewald nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. 
(2) Auf dem Gelände der Friedhöfe der Orts- und Gemeindeteile wird 
mit Ausnahme zu Bestattungen kein Winterdienst durchgeführt. Der 
Winterdienst auf dem Vetschauer Hauptfriedhof wird nur auf dem 
Hauptweg durchgeführt. 
Das Betreten der Friedhöfe bei Eis- und Schneeglätte geschieht grund-
sätzlich auf eigene Gefahr.
(3) Bodensenkungen sind infolge der Bestattungen auf dem gesam-
ten Friedhofsgelände unvermeidlich. Für hierdurch entstehende Schä-
den übernimmt die Stadt Vetschau/Spreewald keine Haftung.

§ 36  
Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner

Verwaltungsverfahren nach § 7 dieser Satzung können über den Ein-
heitlichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg abgewickelt 
werden. Es gelten die Regelungen des Gesetzes zum Verfahren Ein-
heitlicher Ansprechpartner für das Land Brandenburg sowie die 
§§ 71a bis e Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 1 Ver-
waltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg

§ 37  
Genehmigungsfiktion

§ 42a Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg findet für die Ge-
nehmigungen nach § 7 dieser Satzung Anwendung.

§ 38  
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 
1 nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder Anordnun-
gen des Friedhofspersonals nicht befolgt.
(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Besucher entgegen § 6 Abs. 3 
-	 die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen sind Kinder-

wagen, Krankenfahrstühle, Transportkarren, Fahrzeuge mit Son-
dergenehmigung, befährt,

-	 auf dem Friedhofsgelände Fahrrad fährt,
-	 öffentliche Versammlungen und Aufzüge durchführt,
-	 Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anbietet oder dafür 

wirbt, sowie Druckschriften anbietet und Sammlungen durch-
führt,

-	 An Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung/Ge-
denkfeier störende Arbeiten ausführt, 

-	 Aus anderen als persönlichen Gründen, insbesondere gewerbs-
mäßig fotografiert,

-	 Die Friedhöfe, deren Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten ver-
unreinigt oder be-schädigt,

-	 Einfriedungen, Hecken und Pflanzungen übersteigt oder durch-
bricht und Rasenflächen betritt oder befährt,

-	 Bodenmassen für die Anlage/Unterhaltung von Grabstätten dem 
Friedhofsgelände oder dort gelagerten Vorräten entnimmt

-	 Friedhofsabfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert,
-	 Kinder unbeaufsichtigt lässt, so dass diese spielen und lärmen
-	 Tiere , ausgenommen Blindenhunde, mitbringt
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 EUR 
bis 500,00 EUR geahndet werden.

§ 39  
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
Zum gleichen Zeitpunkt treten 
die Friedhofssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald vom 12.03.2002, 
die Satzung über die Ordnung auf dem Friedhof der Gemeinde Koß-
wig vom 05.03.2002,
die Satzung über die Ordnung auf dem Friedhof der Gemeinde Mis-
sen vom 29.04.1998,
die Satzung über die Ordnung auf dem Friedhof der Gemeinde Ogro-
sen vom 10.09.2002,
die Satzung über die Ordnung auf dem Friedhof der Gemeinde Rad-
dusch vom 13.11.2002,
die Satzung über die Ordnung auf dem Friedhof der Gemeinde Sus-
chow vom 11.09.2002, 
(Friedhofsordnungen) außer Kraft.

Vetschau/Spreewald, den 27. Okt. 2011

Gebührensatzung für die 
Friedhöfe der Stadt  

Vetschau/Spreewald
Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
vom 18.12.2007 (GVBl.I/07 Nr. 19 S. 286) zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl.I/08 Nr. 12, 
S.202, 207), und der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 S. 174), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 27.05.2009 (GVBl.I/09, Nr. 07, S. 160, 
sowie § 33 der Friedhofssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald in 
ihrer Sitzung am 08.09.2011 folgende Satzung beschlossen:
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§ 1  
Geltungsbereich

Diese Gebührensatzung gilt für alle im Gebiet der Stadt Vetschau/Spree-
wald einschließlich Ortsteile und Gemeindeteile gelegenen und von ihr 
verwalteten kommunalen Friedhöfe und Friedhofseinrichtungen.
-	 Das sind der Vetschauer Hauptfriedhof; 
-	 die Friedhöfe Göritz, Koßwig, Laasow, Briesen, Tornitz, Wüsten-

hain, Missen, Jehschen, Raddusch, Repten, Stradow und Suschow. 

§ 2  
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe und ihrer Einrichtun-
gen sowie aller hiermit im Zusammenhang stehenden Leistungen der 
Stadt Vetschau/Spreewald werden Gebühren nach dieser Satzung er-
hoben.

§ 3  
Gebührenschuldner

Zur Entrichtung der Gebühren verpflichtet (Gebührenschuldner) sind 
der Auftraggeber oder die Personen deren Verpflichtung bzw. Interes-
sen durch die Leistung wahrgenommen werden oder bei antragsab-
hängigen Leistungen der Antragsteller. Mehrere Gebührenschuldner 
haften als Gesamtschuldner.

§ 4  
Entstehen und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Benutzung der Friedhöfe ein-
schließlich ihrer Einrichtungen oder bei Inanspruchnahme der Leis-
tungen der Friedhofsverwaltung, bei antragsabhängigen Leistungen 
mit Antragstellung.
(2) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch schriftlichen Gebüh-
renbescheid. 
Dieser wird dem Gebührenschuldner durch einfachen Brief bekannt 
gegeben.
(3) Die Gebühren sind 10 Tage nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig.

§ 5  
Gebührenerstattung

Im Falle der Rückgabe des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte nach 
Umbettung gemäß § 20 Abs. 2 Buchstabe b) der Friedhofssatzung der 
Stadt Vetschau/Spreewald wird von der bei Erwerb entrichteten Grab-
stättengebühr für je volle zehn Jahre der nicht mehr beanspruchten 
Nutzungszeit der anteilmäßige Betrag zurück gezahlt. 
Die Frist beginnt am Tage der Rückgabe der ordnungsgemäß beräum-
ten Grabstätte an die Friedhofsverwaltung.

§ 6  
Gebührentarife

1.	 GRABSTÄTTENGEBÜHREN
	 Die Gebühr beinhaltet für den angegebenen Zeitraum den Erwerb des Nutzungsrechtes sowie damit 
	 verbundene anteilige Kosten der Friedhofsverwaltung, -unterhaltung, Wasserver- und Abfallentsorgung. Die 
	 Gebühr wird für den gesamten Zeitraum im Voraus erhoben.
1.1.	 Grabstättengebühren Vetschauer Hauptfriedhof
1.1.1.	 Reihengrabstätte für Erdbestattungen 
	 Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Nutzungszeit 20 Jahre)	 195,60 €
1.1.2.	 Reihengrabstätte für Erdbestattungen 
	 Für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr (Nutzungszeit 20 Jahre)	 516,00 €
1.1.3.	 Einstellige Wahlgrabstätte für Erdbestattungen (Nutzungszeit 25 Jahre)	 806,25 €
1.1.4.	 Zweistellige Wahlgrabstätte für Erdbestattungen (Nutzungszeit 25 Jahre)	 1613,00 €
1.1.5.	 Zweistellige historische Wahlgrabstelle (Zaunstelle) (Nutzungszeit 25 Jahre)	 2358,00 €
1.1.5.1.	 Alte Rechte: Historisches Erdbestattungswahlgrab (mit Zierzaun)
 	 dreistellig	 3537,00 €
 	 vierstellig	 4716,00 €
1.1.6.	 Rasenwahlgrabstätte für Erdbestattungen (Nutzungszeit 25 Jahre)
	 Die Gebühr beinhaltet zusätzlich die Kosten der Rasenmahd während der Nutzungszeit.	 1031,55 €
1.1.7.	 Urnenreihengrabstätte (Nutzungszeit 20 Jahre)	 258,20 €
1.1.8.	 zweistellige Urnenwahlgrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre)	 403,25 €
1.1.9.	 vierstellige Urnenwahlgrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre)	 403,25 €
1.1.10.	 Grabstätte in der Urnengemeinschaft für die Dauer der Ruhezeit (20 Jahre) 
	 einschließlich Pflegekostenanteil	 310,63 €
1.2.	 Grabstättengebühren für Friedhöfe der Vetschauer Ortsteile
1.2.1.	 Reihengrabstätte für Erdbestattungen 
	 Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Nutzungszeit 20 Jahre)	 184,40 €
1.2.2.	 Reihengrabstätte für Erdbestattungen 
	 Für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr (Nutzungszeit 20 Jahre)	 486,20 €
1.2.3.	 Einstellige Wahlgrabstätte für Erdbestattungen (Nutzungszeit 25 Jahre)	 760,50 €
1.2.4.	 Zweistellige Wahlgrabstätte für Erdbestattungen (Nutzungszeit 25 Jahre)	 1520,75 €
1.2.5.	 Urnenreihengrabstätte (Nutzungszeit 20 Jahre)	 243,10 €
1.2.6.	 vierstellige Urnenwahlgrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre)	 380,25 €
1.3.	 Verlängerung und Wiedererwerb von Nutzungsrechten
	 Wiedererwerbs- u. Verlängerungsgebühr = jährliche Grabstättengebühr x Verlängerungszeit
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2. 	 BESTATTUNGSGEBÜHREN
2.1.	 Nur für den Hauptfriedhof Vetschau 
2.1.1.	 Bestattungsgebühr Erdbestattung (Verstorbene bis vollendetes 5. Lebensjahr)	 193,85 €
2.1.2.	 Bestattungsgebühr Erdbestattung (Verstorbene ab vollendetes 5. Lebensjahr)	 370,35 €
2.1.3.	 Bestattungsgebühr Feuerbestattung	 62,37 €

3.1.	 Umbettung einer Urne innerhalb der Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald 
	 ohne Bereitstellung eines neuen Aschenbehälters	 44,25 €
3.2.	 Ausbettung einer Urne zur Beisetzung auf auswärtigen Friedhöfen 
	 ohne Bereitstellung eines neuen Aschenbehälters	 33,29 €
3.3.	 Ausbettung und Postversand einer Urne zur Beisetzung auf auswärtigen Friedhöfen 
	 ohne Bereitstellung eines neuen Aschenbehälters	 51,67 €
4.	 GRABMALGEBÜHREN (stehende Grabmale)	
4.1.1.	 Reihengrabstätte für Erdbestattungen für Verstorbene bis vollendetes 5. Lebensjahr	 28,45 €
4.1.2	 Reihengrabstätte für Erdbestattungen für Verstorbene ab vollendetes 5. Lebensjahr	 28,45 €
4.1.3.	 Urnenreihengrabstätte	 28,45 €
4.1.4.	 Wahlgrabstätten aller Art	 34,14 €
4.2.	 Grabmalgebühr liegende Grabmale bei allen Grabstättenarten
	 Die Gebühr beinhaltet die Genehmigung zur Errichtung eines liegenden Grabmals.	 5,69 €
5.	 BENUTZUNGSGEBÜHREN
5.1.
5.1.1.	 Benutzung der Feierhalle Vetschau 	 146,78 €
5.1.2.	 Benutzung der Kühlhalle je angefangenen Kalendertag	  4,86 €
5.2.	 Benutzungsgebühr Friedhofshallen der Vetschauer Ortsteile 	  76,25 €
6.	 SONSTIGE GEBÜHREN
6.1.	 Für alle übrigen Leistungen, welche nicht in dieser Satzung spezifiziert sind, die aber das Friedhofspersonal 
	 ausführt, werden die tatsächlichen Kosten berechnet. Eine Gebühr wird nachträglich fällig.

§ 7  
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt treten die Gebührensatzungen 
für den Friedhof der Stadt Vetschau/Spreewald vom 12.03.2002,
für den Friedhof der Gemeinde Göritz vom 17.10.1995,
für den Friedhof der Gemeinde Koßwig vom 05.03.2002,
für die Friedhöfe der Gemeinde Laasow vom 01.08.2003,
für die Friedhöfe der Gemeinde Missen vom 07.07.1994,
für den Friedhof der Gemeinde Ogrosen vom 18.11.2002,
für den Friedhof der Gemeinde Raddusch vom 13.11.2002,
für den Friedhof der Gemeinde Repten vom 16.10.1995,
für den Friedhof der Gemeinde Stradow vom 16.01.1995,
für den Friedhof der Gemeinde Suschow vom 11.09.2002
außer Kraft.

Vetschau/Spreewald, den 27. Okt. 2011
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1. Nachtragshaushaltssatzung der  
Stadt Vetschau/Spreewald für das Haushaltsjahr 2011

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.10.2011 
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden
	 die bisher 	 erhöht um	 vermindert 	 und damit der
	 festgesetzten 			   um		  Gesamtbetrag
	 Gesamtbeträge 	   				    einschließlich
	 von						      Nachträge
								       festgesetzt auf
	 EUR		  EUR		  EUR		  EUR
im Ergebnisplan
ordentliche Erträge	 13.214.600	 885.500				     14.100.100
ordentliche Aufwendungen	 13.984.200	 282.700				    14.266.900
außerordentliche Erträge	 0						      0
außerordentliche Aufwendungen	 0						      0
im Finanzhaushalt
die Einzahlungen	 14.967.700	 203.900		  22.900		  15.148.700
die Auszahlungen	 18.502.000			   97.000		  18.405.000
davon bei den:
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit	 12.621.800	 203.900				    12.825.700
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit	 12.889.600			   24.600		  12.865.000
Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit	   2.345.900			   22.900		    2.323.000
Auszahlung aus der 
Investitionstätigkeit	    5.461.100			   72.400		    5.388.700
Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit	 0	 	 	 	 	 	 0
Auszahlung aus der 
Finanzierungstätigkeit	      151.300	 	 	 	 	       151.300
Einzahlungen aus der 
Auflösung von 
Liquiditätsreserven	 0						      0
Auszahlungen an 
Liquiditätsreserven	 0						      0

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. 	 Die Wertgrenzen, ab der außerordentliche Erträge und Aufwen-
dungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung ange-
sehen werden, werden nicht geändert.

2. 	 Die Wertgrenzen für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, 
ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im 

Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, werden nicht geändert.
3. 	 Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung 
der Gemeindevertretung bedürfen, werden nicht geändert.

4. 	 Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu er-
lassen ist, werden nicht geändert.

Vetschau/Spreewald, den 25. Okt. 2011
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Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 wurde mit ihren 
Bestandteilen und Anlagen dem Landrat des Landkreises Oberspree-
wald-Lausitz als allgemeine untere Landesbehörde angezeigt.
In die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Bestandteilen und in 
die Anlagen kann jedermann Einsicht nehmen während der Sprech-
zeiten der Stadtverwaltung Vetschau, 03226 Vetschau/Spreewald, 
Schlossstraße 10, Zimmer 212.

Bekanntmachung der  
Stadt Vetschau/Spreewald 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 05/2009  
der Stadt Vetschau/Spreewald „Wohnen an der Dscherka“ 

mit integriertem Grünordnungsplan und  
Umweltbericht - Satzungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald hat 
in ihrer Sitzung am 08.09.2011 auf der Grundlage des § 10 (1) BauGB 
in der derzeit geltenden Fassung den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 05/2009 der Stadt Vetschau/Spreewald „Wohnen an der 
Dscherka“ mit integriertem Grünordnungsplan und Umweltbericht, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) im Maßstab 1:1000, Stand 
05/2011 und dem Text (Teil B) als Satzung beschlossen. 
Die Begründung (Stand 05/2011) wurde gebilligt.
Der Durchführungsvertrag wurde den Satzungsunterlagen unter-
schrieben beigegeben. 
Der Satzungsbeschluss wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.
Der Geltungsbereich des B-Planes umfasst ca. 6,38 ha.
Der Geltungsbereich wird begrenzt 
von Norden durch Flächen für die Landwirtschaft,
im Osten durch den Sportplatz, 
im Süden durch den Stradower Weg,
im Westen durch das Betriebsgelände Gemüsehof Ricken.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist aus dem rechtsverbindlichen 
Flächennutzungsplan der Stadt Vetschau/Spreewald entwickelt wor-
den. Eine Genehmigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
durch die höhere Verwaltungsbehörde ist somit nicht erforderlich.
Die Plansatzung und deren Begründung kann im Fachbereich Bau, 
Sachgebiet Planung der Stadt Vetschau/Spreewald, Schlossstr. 10, 
Zimmer 302, zu den Sprechzeiten:
Dienstag 9.00 - 12.00 und 13.30 - 17.30 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 und 13.30 - 15.30 Uhr
von jedermann eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden.

Hinweise
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden folgende Verletzungen von Vor-
schriften unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Vet-
schau/Spreewald unter Darlegung des die Verletzung begründenten 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind:
1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes,

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
diese Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen.
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
in Kraft.

Vetschau/Spreewald, den 09.10.2011

Beteiligungsbericht der 
Stadt Vetschau/Spreewald 

Die Stadt Vetschau/Spreewald hat gemäß § 61 der Kommunalen 
Haushalts- und Kassenverordnung einen Bericht über ihre Unterneh-
men gemäß § 92 (2) Nr. 2 bis 4 der Brandenburgischen Kommunal-
verfassung sowie ihre mittelbaren Beteiligungen erstellt. 

Jeder kann in den Bericht Einsicht nehmen. Er wird zu den Öffnungs-
zeiten der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald, Schlossstraße 10, 
im Zimmer 203 zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Bekanntmachung der  
Beschlüsse aus der  

24. öffentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung 

am 08.09.2011
1.
Wahl der weiteren Mitglieder des Vorstandes der Richard-
Hellmann-Stiftung
Vorlage: BV-StVV-381-11
Beschluss:
Auf der Grundlage des § 4 Abs. 1 der Satzung der Richard-Hellmann-
Stiftung (veröffentlicht u.a. im Amtsblatt für das Amt Vetschau Nr. 
6/1995) werden Frau Marina Vogt, Herr Lutz Gubbatz und Herr Ger-
hard Michaelis als weitere Mitglieder des Vorstandes der Richard-
Hellmann-Stiftung gewählt. 
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 17
Zustimmung: 	 17
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 0



Seite 14, Nr. 10/2011Vetschau/Spreewald

2.
Satzung der Stadt Vetschau/Spreewald zur Umlage der Ver-
bandsbeiträge des Gewässerunterhaltungsverbandes Was-
ser- und Bodenverband „Oberland Calau“
Vorlage: BV-StVV-380-11
Beschluss:
1.) Satzung der Stadt Vetschau/Spreewald zur Umlage der Verbands-
beiträge des Gewässerunterhaltungsverbandes Wasser- und Boden-
verband „Oberland Calau“
2.) Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die dem Umlagesatz 
zugrunde liegende Kalkulation zustimmend zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 17
Zustimmung: 	 17
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 0

3. 
Friedhofssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald
Vorlage: BV-StVV-292-10
Beschluss:
Friedhofssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 17
Zustimmung: 	 14
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 3

4.
Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Vetschau/
Spreewald
Vorlage: BV-StVV-291-10
Beschluss:
1.) Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald
2.) Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die dem Umlagesatz 
zugrunde liegende Kalkulation zustimmend zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 17
Zustimmung: 	 8
Ablehnung: 	 5
Enthaltung: 	 4

5. 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 05/2009 der Stadt 
Vetschau/Spreewald „Wohnen an der Dscherka“ Satzungs-
beschluss
Vorlage: BV-StVV-367-11
Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald 
beschließt auf der Grundlage des § 10 BauGB in der derzeit gelten-
den Fassung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 05/2009 
der Stadt Vetschau/Spreewald „Wohnen an der Dscherka“ mit in-
tegriertem Grünordnungsplan und Umweltbericht, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) im Maßstab 1:1000, Stand 05/2011 
und dem Text (Teil B), als Satzung. 
Die Begründung (Stand 05/2011) wird gebilligt.
Der Durchführungsvertrag ist den Satzungsunterlagen unter-
schrieben beigegeben.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 17
Zustimmung: 	 17
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 0

6.
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a Bauge-
setzbuch, Nr. 01/2011 „Stadtmitte“ im beschleunigten Ver-
fahren der Stadt Vetschau/Spreewald ohne Umweltprüfung 
gem. § 13a BauGB Aufstellungsbeschluss
Vorlage: BV-StVV-378-11
Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald 
stimmt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01/2011 „Stadtmit-
te“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a Baugesetzbuch der Stadt 
Vetschau/Spreewald zu.
Der räumliche Geltungsbereich umfasst umfänglich den Marktbe-
reich, teilweise die Berliner Straße, Kirchstraße, Bereiche der Richard-
Hellmann-Straße sowie Cottbuser Straße (siehe Anlage 1 als Über-
sichtsplan). 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung kann gem. § 13 
(2) Nr. 1 BauGB abgesehen werden.
Im vereinfachten Verfahren nach § 13 (3) BauGB wird von der Um-
weltprüfung abgesehen.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 17
Zustimmung: 	 17
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 0

7.
Bebauungsplan Nr. 01/2007 „Ferien, Wassersport und 
schwimmende Häuser“ am Gräbendorfer See“ der Stadt Vet-
schau/Spreewald für den Ortsteil Laasow 
Billigung des Entwurfes und Bestimmung des Entwurfes zur 
Offenlage
Vorlage: BV-StVV-379-11
Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/ Spreewald bil-
ligt den Entwurf (Stand Juli 2011) zum Bebauungsplan Nr. 01/2007 
„Ferien, Wassersport und schwimmende Häuser“ am Gräbendorfer 
See der Stadt Vetschau/ Spreewald für den OT Laasow, bestehend 
aus Planzeichnung (Teil A) und Textlichen Festsetzungen (Teil B) 
einschließlich Begründung, Umweltbericht und Grünordnungsplan.
Die Stadtverordnetenversammlung bestimmt den Planentwurf zur 
Offenlage gemäß § 3 (2) BauGB. Die Behörden und TÖB sind gemäß 
§ 4 (2) BauGB zu beteiligen. 
Ort und Dauer der Offenlage sind fristgerecht ortsüblich bekannt zu 
machen.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 17
Zustimmung: 	 17
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 0

8.
Sanierung denkmalgeschütztes Gebäude Stadthaus III
Vorlage: BV-StVV-377-11
Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf Grundlage des 
Sanierungsgutachtens zum Stadthaus III die Beauftragung der Pla-
nung bis inklusiv der Leistungsphase 3 mit der Zielstellung, dass das 
denkmalgeschützte Gebäude zukünftig als Weißstorch-Informati-
onszentrum, Touristinfo und Heimatstube genutzt werden kann. Die 
Sanierung schließt das gesamte bestehende Gebäude (einschließlich 
Stallteil) ein. 
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 17
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Zustimmung: 	 14
Ablehnung: 	 2
Enthaltung: 	 1

9.
Aufhebung Haushaltssperre 
hier: Produkt 5.4.1.01 (Gemeindestraßen)
Konto 785200 (Auszahlung für Teilbaumaßnahmen)
Maßnahme: Errichtung Zierbrunnen Ecke Bahnhofstraße/
Karl-Marx-Straße
Vorlage: BV-StVV-383-11
Beschluss:
Die Haushaltssperre für das Produkt 5.4.1.01 (Gemeindestraßen), 
Konto 785200 (Auszahlungen für Teilbaumaßnahmen), Maßnahme: 
Errichtung Zierbrunnen Ecke Bahnhofstraße/Karl-Marx-Straße, wird 
aufgehoben. 
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 17
Zustimmung: 	 17
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 0

Bekanntmachung  
der Beschlüsse aus der  
24. nichtöffentlichen  

Sitzung der Stadtverord- 
netenversammlung  

am 08.09.2011
1.
Grundstücksankauf im Ortsteil Missen
Vorlage: BV-StVV-371-11
Beschluss:
Zum Termin der Zwangsversteigerung des Grundstückes Gemarkung 
Missen, Flur 2, Flurstück 62/5 in Größe von 4.175 qm wird die Ver-
waltung berechtigt, sich den Zuschlag zum Erwerb der Immobilie 
durch das Amtsgericht erteilen zu lassen.
Grundsätzliches Ziel der Maßnahme ist es, den städtebaulichen Miss-
stand am Ortseingang des Ortsteiles Missen zu beseitigen.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 14
Zustimmung: 	 14
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 0
2.
Grundstücksverkauf in der Stadt Vetschau/Spreewald
Vorlage: BV-StVV-372-11
Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Verkauf der Teilflä-
chen aus den Grundstücken
Gemarkung Vetschau, Flur 3
Flurstücke	 22	 865 qm
	 24	 310 qm
	 25 	 2.560 qm
	 26 	 2.640 qm
	 27 	 2.520 qm
	 28 	 1.855 qm

	 29 	 1.682 qm
	 30 	 1.444 qm
	 31 	 1.491 qm
	 32 	 2.325 qm
	 33 	 1.566 qm
	 34 	 1.799 qm
	 35 	 1.769 qm
	 36 	 4.137 qm
	 48 	 2.131 qm
	  	 29.094 qm
	  	 ========

Der Grundstücksverkauf dient der Bereinigung der Eigentumsverhält-
nisse und erfolgt mindestens zum Verkehrwert. Alle entstehenden 
Kosten aus dem Grundstückserwerb (Grundstücksteilung, Notar, 
Grundbuch etc. sind vom Erwerber zu tragen. 
Zur Erfüllung kommunaler Aufgaben wird betreffendes Grundstück 
nicht mehr benötigt.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 15
Zustimmung: 	 14
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 1
Vetschau/Spreewald, 25.10.2011
gez.
Bengt Kanzler
Bürgermeister

Bekanntmachung  
der Beschlüsse aus der  
40. nichtöffentlichen  

Sitzung des Hauptaus- 
schusses der Stadtverord- 

netenversammlung  
Vetschau/Spreewald  

am 29.09.2011
1.
Zuschlagserteilung für die Lieferung eines Multicar M 27 C 
4x4
Vorlage: BV-StVV-391-11
Beschluss:
Den Zuschlag für die Lieferung eines Multicar M 27 C 4x4 erhält eine 
Firma.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 	 7
Zustimmung: 	 6
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 1

Vetschau/Spreewald, 25.10.2011
gez.
Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Bekanntmachung der  
Beschlüsse aus der  

25. öffentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversamm-

lung am 20.10.2011
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vetschau/Spree-
wald für das Haushaltsjahr 2011
Vorlage: BV-StVV-392-11
Beschluss:
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald für das 
Haushaltsjahr 2011

Vetschau/Spreewald, 25.10.2011
gez.
Bengt Kanzler
Bürgermeister


